
Bekanntmachung der Gemeinde Plöwen

Die Gemeindevertretung Plöwen hat in öffentlicher Sitzung am 18.09.2024 die Änderung des
Geltungsbereiches der Satzung über die Festlegung des im Zusammenhang bebauten
Ortsteils für das Gebiet des Dorfes Plöwen beschlossen.

Die Änderung des Geltungsbereiches ist im folgenden Kartenauszug dargestellt:
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Zustimmungsvermerk des Katasteramtes Vorpommern-Greifswald:
ZA 2024/15, LKVGKVA

Die Änderung des Geltungsbereiches wird nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung
wirksam.

Plöwen,den12.11.2024
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(Hobom) Bürgermeisterin
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